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Lokale Aktionsgruppe Schaumburger Land

Bericht über die

Umlaufbeschlüsse der Lokalen Aktionsgruppe (LAG) Schaumburger Land

(24.11.2020 bis 08.12.2020)

Weil die für den 23.11.2020 geplante LAG-Sitzung wegen der Vorsichtsmaßnahmen im Hin-
blick auf die Corona-Pandemie ausfallen musste, hat die LAG mehrere Beschlüsse im Um-
laufverfahren gefasst. Diese Beschlüsse werden hier im Folgenden zusammengefasst:

Vorbemerkung
Am 24.11.2020 wurden alle LAG-Mitglieder vom Regionalmanagement angeschrieben und
um Teilnahme an diversen Umlaufbeschlüssen gebeten. Zu allen Beschlüssen hat das Regi-
onalmanagement die LAG-Mitglieder gebeten, etwaige Interessenkonflikte anzuzeigen.
Innerhalb der bis zum 08.12.2020 währenden Frist haben insgesamt 21 LAG-Mitglieder aus-
gefüllte und unterschriebene Stimmzettel zurückgeschickt, davon 12 Wirtschafts- und Sozial-
partner (WiSo-Partner). Damit ist der vorgeschriebene Anteil von 50 % WiSo-Partnern erfüllt.

Beschluss 1: Protokoll der letzten LAG-Sitzung am 04.11.2019
Die LAG hat das Protokoll ihrer letzten Sitzung am 04.11.2019 einstimmig beschlossen. Inte-
ressenkonflikte wurden hierbei nicht angezeigt.
20 LAG-Mitglieder stimmten mit „Ja“; es gab keine Nein-Stimme und eine Enthaltung.
Auf der Internetseite www.leader-schaumburgerland.de ist das Protokoll der LAG-Sitzung
vom 04.11.2019 unter „LEADER Sitzungen der Lokalen Aktionsgruppe“ abrufbar.

Beschluss 2: Änderung der Geschäftsordnung
Die LAG hat die Änderung ihrer Geschäftsordnung einstimmig beschlossen. Interessenkon-
flikte wurden hierbei nicht angezeigt. Die Änderung betrifft § 7 (1) und besagt sinngemäß,
dass LAG-Sitzungen zweimal jährlich stattfinden sollen, aber unter besonderen Umständen
(aktuell Corona) nicht müssen.
21 LAG-Mitglieder stimmten mit „Ja“; es gab keine Nein-Stimme und keine Enthaltung.
Auf der Internetseite www.leader-schaumburgerland.de ist die geänderte Geschäftsordnung
unter „LEADER Material“ abrufbar.

Beschlüsse 3: LEADER-Projekte
Beschluss 3.1: Verfahren zur Antragstellung
Vor dem Hintergrund der endenden Förderperiode und des zur Neige gehenden LEADER-
Budgets fasste die LAG einstimmig den nachfolgenden Beschluss. Interessenkonflikte wur-
den hierbei nicht angezeigt:

Im Sinne der gebotenen Mittelbindung verfolgt die LAG eine zügige Antragsstellung
beschlossener Projekte. Aufgrund möglicher Rückflüsse aus noch nicht abgeschlos-
senen LEADER-Projekten kann sich die Höhe der noch verfügbaren LEADER-Mittel
kurzfristig ändern. Für die nachfolgenden Projekte 3.2 und 3.3 dieses Umlaufverfah-
rens ist (deren Befürwortung durch die LAG vorausgesetzt) wie folgt zu verfahren:
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Der Träger des ranghöchsten Projekts hat nach LAG-Beschluss sechs Wochen Zeit,
einen Förderantrag bei Amt für regionale Landesentwicklung (ArL) einzureichen. Das
ArL prüft, ob die beantragten Mittel vorhanden sind und informiert den Antragsteller,
falls der Bedarf nicht voll gedeckt werden kann. Der Antragsteller entscheidet dann
innerhalb von vier Wochen, ob er seinen Antrag trotz geringerer Förderung aufrecht
hält oder ihn zurückzieht.
Anschließend ist mit dem rangfolgenden Projekt analog zu verfahren.

21 LAG-Mitglieder stimmten mit „Ja“; es gab keine Nein-Stimme und keine Enthaltung.

Beschluss 3.2: LEADER-Projekt „Anrufbus-Garage Nienstädt“
Die LAG hat einstimmig das o.g. Projekt beschlossen. Ein LAG-Mitglied hat hierzu einen In-
teressenkonflikt angezeigt und an Beratung und Abstimmung nicht teilgenommen.
20 LAG-Mitglieder stimmten mit „Ja“; es gab keine Nein-Stimme und keine Enthaltung.
Auf der Internetseite www.leader-schaumburgerland.de ist die Projektskizze unter „LEADER
Projekte / Projektes des Umlaufbeschlusses vom 24.11.2020 – 08.12.2020“ abrufbar.

Beschluss 3.3: LEADER-Projekt „Café Wölpinghausen“
Die LAG hat einstimmig das o.g. Projekt beschlossen. Interessenkonflikte wurden hierbei
nicht angezeigt.
21 LAG-Mitglieder stimmten mit „Ja“; es gab keine Nein-Stimme und keine Enthaltung.
Auf der Internetseite www.leader-schaumburgerland.de ist die Projektskizze unter „LEADER
Projekte / Projektes des Umlaufbeschlusses vom 24.11.2020 – 08.12.2020“ abrufbar.

Beschluss 3.4: Rangfolge der Projekte
Gemäß der LEADER-Bestimmungen sind zu beschließende Projekte auch dann in eine Rei-
henfolge zu bringen, wenn sie nach ihrer qualitativen Bewertung gleich bepunktet sind. Dies
gilt unabhängig von einer ausreichenden Mittelausstattung für alle beschlossenen Projekte.
Ein LAG-Mitglied hat hierzu einen Interessenkonflikt angezeigt und an Beratung und Abstim-
mung nicht teilgenommen.
Die LAG hat einstimmig folgende Projekt-Rangfolge beschlossen:

1. Projekt „Anrufbus-Garage Nienstädt“, 32 Punkte
2. Projekt „Café Wölpinghausen“, 32 Punkte

20 LAG-Mitglieder stimmten mit „Ja“; es gab keine Nein-Stimme und keine Enthaltung.

Christian Wiegand, Regionalmanager
09.12.2020


